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„Hinweise zur Bebauung und Begrünung in der Nähe vorhandener/geplanter
110 kV-Freileituugen und llO-kV—Kabelanlagen der E.DIS AG“

Grundlagen: insbesondere

- DIN VDE 0105 Teil 100 Betrieb von Starkstromanlagen
- DIN EN 50341-1-3-4 Freileitungen über AC 45 kV

- Technische Regeln der Betriebssicherheitsverordnung (TRBS), insbesondere die TRBS 213l
— Vorschriften der Berufsgenossenschafl der Feinmechanik und Elektrotechnik, insbesondere

BGV AI Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“

BGV A3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Hinweise zur Gewährleistung einer sicheren Betriebsführungund des Personen- und Anlagenschutzes
1 IO-kV-Freileitungen besitzen gemäß DIN EN 50341 einen Schutzbereich, der das seitlich ausgeschwungene Leiterseil + 3,0 m

Sicherheitsabstand (Mindestmaß) berücksichtigt. Für die Standardausführung der 1 lO-kV-Leitung beträgt dieser Schutzbereich

46 m (beiderseits der Trassenachse 23 m). In diesem Schutzstreifen sind zur Gewährleistung einer sicheren Betriebsführung und

des Personen- und Anlagenschutzes folgende Bedingungen einzuhalten:
’

l. Bebauungen im Schutzbereich von 110 kV-Freileitungen dürfen nur unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstan-

de gemäß DIN EN 50341- 3—3 und nach schriftlicher Zustimmung durch E.DIS AG ausgeführt werden. Hierzu sind gegebenen-
falls rechtzeitig vor Baubeginn Planungsunterlagen einzureichen.

2. Die Zugänglichkeit der Maststandorte und der Trasse ist für Wartungs— und InstandhaItungsarbeiten jederzeit zu gewähr-
leisten.

3. Im Trassenbereich vorgesehene Gehölze dürfen eine Endwuchshöhe von maximal 3.0 m nicht überschreiten. Ausnahmen
"

hierzu sind mit der E.DIS AG abzustimmen. Außerhalb des Sehutzbereicbes sind Bäume so zu pflanzen dass sie auch nach

Erreichen ihrer Endwuchshöhe im Falle eines Umstürzcns nicht in die Leitung fallen können. Um die Maststand‘orte ist ein

Bereich von 5 m, bezogen auf diejeweiiige Fundamentaußenkante. von einer Bepflanzung freizuhalten.

4. Bei geplanten Straßen hat der Abstand zwischen Fahrbahnkante und den Masteckstielen, die der Fahrbahn zugewandt sind,
mindestens 15 m zu betragen. Maßnahmen des Anfahrschutzes müssen im Einzelfall gesondert abgestimmt werden.

5.
'

Bei der Kreuzung mit Straßen und befahrbaren Verkehrsflächen aller Art ist gemäß DIN EN 5034| zwischen Fahrbahn-

obcrkante und Leiterseil ein Mindestabstand bei größtmöglichem Leiterseildurchhang von 7 m einzuhalten. Die Ermittlung des

größten Leiterseildurchhanges und des seitlichen Ausschwingens erfolgt unter Berücksichtigung der DIN EN 50341. Es ist

deshalb erforderlich, dass ein Bauprojekt bei der E.DIS AG zur Prüfung auf Einhaltung der nach DIN EN 50341 geforderten
Abstände eingereicht wird, aus der die Fahrbahnhöhc, bisherige Geländehöhe und benachbarten Maststandorte hervorgehen.

6. Bei Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) soll ein Mindestabstand von 3 x Rotordurchmesser (Ent—
fernung zwischen den Projektionen des der WEA nächstgelegenen Leiterseiles und der Spitze waagerecht zur Frcileitung ge-
richteten Rotorblattes) eingehalten werden. WEA-Zufahnwege im Schutzbereich der ilO-kV-Ieitung sind mit der E.DIS AG

abzustimmen.

7. Mindestens 4 Wochen vor Baubeginn ist die E.DIS AG zu informieren. Mit ihr sind die notwendigen Sicherheitsmaß-

nahmen abzustimmen.

8. Bei geplanten (‚Juterbauungen (z. B. Straßen, Parkplätze usw.) sind zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit

eventuell zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Die hierdurch verursachten Kosten sind durch den Antragsteller zu tragen.

9. Der Schutzbereich für l l0 kV-Kabclanlagen beträgt 5 m. Innerhalb des Schutzbereiches darf keine Bepflanzung mit

Gehölzen erfolgen. Der SchutzbereiCh darl‘nicht mit Bauwerken überbaut werden.


